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Der Oberbürgermeister

Herrn
Hans-Martin Kessler
Vorsitzender des Ausschusses für Planung, Bau
und Verkehr

Rathaus
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Sehr geehrter Herr Kessler,

hiermit möchte ich lhnen eine Information zum Sachstand der Diskussion zum Car-Sharing
in Wiesbaden geben.

Die Auffassung der Arbeitsgruppe der städtischen Gesellschaften SEG Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH, ESWE V-erkehrsgesellschaft mbH und GWW Wiesbadener Wohnbauge-
iellschaft mbH zur Regelung Oer Stettptatzfragen und der zuständigen Dezernentin, Frau

Möricke, sind unterschiedlich.

Die Diskussionsbeiträge werden in der Anlage zur Verfügung gestellt. Die Einbringung einer
entsprechenden Sitzungsvorlage fällt in die Zuständigkeit des Fachdezernates.

Rathaus. SchloßplaE 6
65183 Wesbaden
Telefon:0611 31-2921
Teletax:0611 31-3945
E-Mail: Dezemat.l@wiesbaden.de
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Anregungen für eirie Anpassung der StellplaEsatzung
hier:.stellungnahme zum Schreiben des Dez. lV an Herrn OB Dr. Müller vom 19.2.2013

Sehr geehrte Frau Brandt-Herbert,

zunächst vielen Dank für die Überlassung des o.g. Schreibens und für die Gelegenheit unsere

Position zu den dort angeführten Argumenten darzustellen. Wir begrüßen, dass unser Papier zur

Stellplatzsatzung eine Diskussion über bedarfsgerechte Stellplatzfoiderungen angestoßen hat, die

wir gerne fortführen.

Zunächst möchten wir ein grundsätzliches Missver5tändnis im Schreiben des Dezernat lV richtig

stellen. Das Dezernat lV geht in seinem Antwortschreiben davon aus, dass der Anlass für die

Erarbeitung unserer Anregungen zur Stellplatzsatzung-ein von uns vermuteter langfristiger

Rückgang des Motorisierungsgrads sei, auf den jetä bereits reagiert werden solle.

Das ist nicht richtig. Wesentliche Motivation war unsere Erfahrung, dass die gemäß Satzung
geforderte Stellplatzquote bei bestimmten Nutzungen Heute die tatsächlich benötigten Stellplatz-

zahlen z.T. deutlich übersteigt.

Dementsprechend legt unser Papier, wo möglich untermauert mit konkreten Zahlen aus Wies-

badener Projekten - ansonsten mit allgemeinen statistischen Werten, die Nu2ungen dar, bei

denen unseres Erachtens besonders problematische Abweichung zwischen Stellplatzforderung

und -bedarf auftreten.
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Vorsilzende

des Aufsichlsrotes:

Stodtrötin

Sigrid Möricke
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Zu den.Unterpunkten der Stellungnahme von Dez lV:

Praxis in Wiesbaden - Stellplatzsatzunq 2009:

Dezernat lV verweist auf die auch in der Stellplatzsatzung 2009, $ 3 Abs. 2 enthaltene Möglichkeit

im Einzelfallvon den Vorgaben der Satzung abzuweichen, sofem ein offensichtliches Missverhält-

nis zum tatsächlichen Bedarf vorliegt.

ln der Praxis wird diese Regelung seit Satzungsänderung 2009 nach unseren Erfahrung jedoch

deutlich restriktiver gehandhabt als in den vorangegangenen Jahren. Auch aus diesem Grund

halten wir eine Satzungsanpassung, die Stellplatzreduzierungen für bestimmte Nutzungen explizit

vorsieht (2.8. im sozialen Mietwohnungsbau) oder Regelvermutungen benennt, die für das Vorlie-

gen eines nach $ 3 Abs. 2 zu beurteilenden Einzelfal.ls sprechen (2.8. bei Seniorenwohnungen) für
eine weiterführenden Lösungsansatz.

Öffentlich qeförderter Wohn unqsbau :

Unsere Anregung die Stellplatzquote im sozialen Mietwshnungsbau zu reduzieren, stützt sich auf
folgende Zahlen die in unserm Papier jeweils genauer hergeleitet wurden:

. StellplaEanmietungsquote je geförderte Wohnung in Wiesbaden: ca.0,5 Stp.Mohnung

. Pla,rr-Besitz je Haushalt im geförderten Wohnungsbau (ausgewertet für 6 exemplarische Sied-

lungen / Baublöcke in Wiesbaden): avischen 0,44 und 0,74 Pkw je Haushalt

Entgegen der Stellungnahme von Dez. lV stützt sich unsere vorgeschlagene Quote von 0,7 Stell-
plätzen je Wohnung nicht auf den geringen Vermietungsstand (dann müßte der Quotenvoischlag
auf 0,5 lauten), sondern auf den nachweisbar geringere Motorisierungsgrad von Haushalten im

geförderten Wohnungsbau

Derzeit übersteigen die Forderungen der Satzung den Bedarf deutlich- während nur 0,44 bis 0,74

Pkw je Haushalt vorhanden sind, sind 1 ,0 bis 1,5 StellpläEe je Haushalt zu schaffen.

Der unterdurchschnittliche Motorisierungsgrad ist auch einer der Gründe, warum eine pauschale

Kopplung des Miefuertrags an die Anmietung eines Stellplatzes im geförderten Wohnungsbau
problematisch ist.

Gerade bei Projekten, bei denen die Stellplätze nur in Tiefgaragen herzustellen sind, wird die

Stellplatzquote zu einer finanziellen Belastung.

Um dennoch kostengünstige Sozialmieten gewährleisten zu können, muss der Einsatz an Förder-

mitteln erhöht werden, von denen damit im Endeffekt ein Anteil in leerstehende Stellplätze statt in

kostengünstige Wohnungen investiert wird.
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Wir halten es äaher für notwendig über die gefundenen Einzelfall-Lösungsansätze hinaus, ein

Vorgehen für alle Förderprojekte zu formulieren, das z.B. in einer per Satzung reduzierten Quote
bestehen kann.

Darmstadt ist ein Beispiel für eine hessische Stadt, die dieses Vorgehen einsetzt und somit offen-
bai als mit der hessischen Bauordnung vereinbar bewertet.

Seniorenwohnunqen:

Wir teilen die EinschäEung, dass unter der Bezeichnung ,,Seniorenwohnungen' geführte Bau-
projekte auch in lhrern Stellplatzbedarf sehr unterschiedlich sein können und wahrscheinlich nur im

Rahmen von Einzelfallbetrachtungen sinnvoll zu behandeln sind.

Die Argumentation von Dez. lV, nach der von einer Gleichbehandlung mit ,,normalen" Wohnan-
geboten eigentlich nicht abgewichen werden könne, da eine Seniorenwohnung nicht zwangsläufig
von einem Senior bewohnt werde, ist aus unserer Warte problematisch und umso weniger realis-

tisch je spe2eller das Wohnungsangebot auf die Bewohnergruppe zugeschnitten wurde.

In Anbetracht der Tatsache, dass nur 50% der über 65-jährigen über einen eigenen Pkw verfügen
führt die Herangehensweise auf jeden Fall zu Stellplatzüberhängen, die es zusätzlich erschweren
kostengünstige altengerechte Wohnungen anbieten zu können.

Als weitere Besonderheit kommt bei Seniorenwohnprojekten das Wohnungsgemenge hinzu.

Gerade bei Projekten, die sich an ältere Senioren wenden, werden i.d.R. ca. 60% bis 70o/o der
Wohnungen als kleinere Wohnungen für Alleinstehende geplant. Sofern ein solches Projekt z.B. in
Nordenstadt umgeseüt wird, wären nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz dennoch 1,5 Stp. für
jede Wohnung nachzuweisen.

Wir hatten daher vorgeschlagen eine Einzelfallbetrachtung für Seniorenwohnungen explizit in die

Satzung einzuarbeiten - auch um klar zu stellen; dass hier eine Stellplaizreduzierung ausdrücklich
geprüft werden sollte.

Studentenwohnheime:

Hier stuft auch das Dez. lV unsere Anderungsanregung als umsetzbar ein.

öPNV-Anbindunq:

Die nachweisbar niedrigeren Motorisierungsgraden in den sehr gut ÖPNv-erschlossenen Kern-

stadt- barv. kernstadtnahen Bereichen beruhen neben Cer ÖpNV-Qualität auf einer Reihe anderer
Faktoren, die insgesamt auf ein geringeres Erfordemis / geringere Attraktivität des Pkw-Besitzes
hinaus laufen.
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Wo es tatsächlich baulich und rechtlich möglich ist den Stellplatzforderungen gerecht zu werden,
tt'agen die vorgeschriebenen Stellplatzquoten zu einer Ausweitung des StellplaEangebots bei.

Damit sind in eng bebauten Kernstadt- und kernstadtnahen Bereichen durchaus auch stadtplane-
risch unerwünschte Folgen verbunden wie: Verlust an Grün- und Freiflächen, weiter erhöhte
Dominanz des Pkw im Stadtbild, Anwachsen des ZielJQuellverkehrs durch erhöhte Attraktivität
von Pkw-Besitz und -Nutzung.

Die Entscheidung für ein Zonenmodellfür Nicht-Wohnnutzungen verglejchbar zur Stadt Mainz oder
für eine Reduzierung der Stellplatzquote für Wohnen in Annährung an den tatsächlichen Motorisie-
rungsgrad hat daher über die in der Stellungnahme von Dez. lV enrvähnte Höhe der Einnahmen
aus Stellplatzablösebeiträgen hinausgehende Auswirkungen, die ggf. aus den Diskussionen über
die Stellplatzsatzung zunächst herausgelöst und wie von Dez. lV vorgeschlagen im Zusammen-
hang mit gesamtstädtischen verkehrspolitischen Weichenstellungen weiter betrachtet werden
sollten.

Car-Sharinq:

Unser Vorschlag verfolgt das Ziel die Bereitstellung von Car-Sharing Stationen auf privaten Bau-
grund attrakliver zu machen, indem die positiven Auswirkungen - ein Car-Sharing StellplaE setä
4-8 Stellplätze an anderbr Stelle frei - zumindest teilweise dem Bereitsteller der Car-Sharing
Station zu Gute kommen. Für andere als den von uns vorgestellten Lösungsvorschlag sind wir
offen.

Mit freundlichen Gnlßen
Stadtentwicklun gsgesellschaft
Wiesbaden mbH

fu,,//q
Dietrich Schwarz '
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Herm Oberbürgermeister
Dr.
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Der Magistrat V C,,EIoi

Dezemat ltir Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

Stadträtin Sigrid MörickeASßr-

Steuungnahme zu Oeff AF&iffiffiflaq SEG, der GWW und ESWE-Verkshr fllr eine Anpas-
sung &r Stellpleusatrung - Bedcht vont 01 .03.201 2

Sehr geehrter Hen Oberbüigetmeister Dr. Müller,

mit Beschluss des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehrvofi7.12.2010 wurden die

s1€ldtischen Gesellschaften gebeten zu berichten, inwieweit auf den'von lhnen veruvahelen

Liegenschaften Parkfläche für Car-sharing vorgesehen werden können. Dieser Bericht erfolg-
te im Ausschuss für Planung, tsau und Verkehr am 25.09.2012aum Tagesordnungspunkt Car-

Sharing.

Darüber hinaus haben die städtischen Gesellschalten SEG, ESWE-Verkehr und GWW weit+
re Anregungen afi StellplaEsatzung gegeben

Zu diesen Anregungen nehme ich wie folgfi Stellung:

Zutreffend wird im Vorwort der vorliegenden Anregung festgestellt, dass niemand sichervor'
hersagen kann, wie sich die Anforderungen an die Sicherstellung der Mobilität der Bevölke-
rung in den StEidten und Ballungsräumen in den vor uns liegenden 50 Jahren entwickeln wer-
den.

Die Annahme, dass der Individualverkehr mit privat genutzten Krattfahzeugen in Folge einer
Verknappung von Energ'e urrd einer damit einhergehenden, stetigen Verteuerung der Ener-
giekosten zuguns'ten anderer Verkehrsmitteltendenziell eher zurück gedrängt werden wird,

unüerschätzt aus hleslger Slchlledoch dle Leldensfählgkelt der KraftfahrzeugbesiEer einer-
seits und die Kreatfultät und Innovationsfähigkeit der Autoindustrie und der Energiewirtschafl
andererseits. Dies gilt insbesondere dann, wenn Zeilläume von 50 Jahren lns Auge gefasst
werden. Eine Prognose, die unlerstellt, dass aufgrund derzeit steigender Prelse für fossile
Energien, mit denen der Kfz-Bestand zzt. noch zum übenriegenden Teil betrieben wird, der

motorisierte Individuafverkehr signifikant und dauerhaft abnimrnt, erscheint vor diesem Hinter'
grund vertrüht urd daher mehr als gewagrt.

Solange der Kfz-Bestand jedoch dauerhaft nicht signifikant abnimmt, werden sich auch ver-
fügbare Flächen für den ruhenden Verkehr, in Form von $tellplätzen für Pl<w, insbesondere in

den Ballungsräumen, nicht wie in dem Vorwort vorgeüagen, (von selbst) verknappen.

Gustav-StEsemann-Rhg 1 5, Ci€bäude B
66189Wisbad€n
T6l€ton: 0611 31-2555/ 31-28s0
Tel€[ax:0511 31-3958
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Die rrorgeschlagenen Arderungen an der ä09 geänderten Stellplatzsatzung erscheinen als

Annrod-auf die-im Vonrvort geslettte Prognose inlgesamt als verfrüht und unangemessen. Sie

sind abhängig von der weiteren, verkehßpofitischen Weichenstellung für OPNV, Car Sharing,

Radveikehr, Parkraumbewirtschaftung etc. der Beratungen in den politischen Gremien, die in
der nächsten Zett anstehen.

Pra,ris in Wiesbaden - StettplatzsaEung 2009:

$ 3 Aß. 2 der StellplatzsaEung ermoglicht es, die Zahl der herzus-tellenden Stellplätze ent-
sprechend einem festgestellten Mehr- oder Minddrbedarf zu erhöhen oder zu ermäBigen,
wenn sich unter Zugruhdetegung der Hichtzahlen im Einzelfall ein Missverhältnis zum tatsäch-
lichen B€darf ergibt.

Wie auf Seite 2 der vorliegenden Anregung dargestellt, wurde diese indMduelle Regelurrgs-
möglichkeit in der Vergangenheit bereits genutzt und elner Reduzierung der nachzuweisenden
Stellplätze um 10 bis 30 % zugestimmt.

Insoweit hält die derzeit gültige Stellplatzsatzung bereits grundsätzlich die MÖglichkeit often,
im Einzelfall individuelle Regelungen zu treffen" Diese individuellen Regelungen fanden und
finden in der gelebten Praxis bereits ihre Anwendung- Dieses Vorgehen wurde gemeinsam mit' 
lertretern dei GWW, der SEG und Amtern rneines Dezernates bereits im Frühjahr und Som-
mer 2O12 erörterl.

Öffendicher Wolrn u nqsbau und Senj gJe nwohnu noen
Soupit insbesondere im Bereieh einkornmensschwacher Haushalte Leerstand vermietbarer
StellpläEe beklagt wird, belegt diese Tatsache, für sb1r keineswegs, dass der ins Auge ge-

fasste Nutzerkreis in geringerer Anzahl eigene Pkws nutzt, als andere Bevölkerungskreise.
Geteitt wird vielmehr die vorgehagene Vermutung, dass dieser Nutzekrels kostenlosen Park-
raum auf ötfentlichen Flächen bevorzugt.

In den o.g. Gesplächen wurde in diesem Zusammenhang der Lösungsansatz zur Koppelung
zwischenWohnungsmietvertrag und Stellplatanietvertrag und einer Untervermietung an ande-
le Interessenten, zB. in lnnenstadtlage mit knappen Parkplätzen, im öffentlichen Raum be-
sprochen.

Für den öffenttich geförderten Wohnungsbau ist, wie sich aktuell in der Praxis zeigt, eine Her-
angehensweise im Einzetfallje Bauvorhaben äelführend, urn hier die konkrete verkehrliche
Sifuation vor Ort berüoksichtigen zu können.

Aus ba,qordnungsrechüicher Sicht steht der folgende Sachverhah der vorgeschlagenen weite-
ren Differe nzie ru n g de r StellplatzsahJ ng entg egen :

Nach $ 55 HBO in Verbindung mit Nr. lll Ziffer 1 . der Anlage 2 zur HBO ist eine NuEungsän-
derung von baulichen Anlagen und Räumen nur dann von der Baugenehmigungspflicfitfrei-
gestellt, wenn für die neue NuEung keine anderen oder weitergehenden öffentlich-rechüichen,
insbesondere auch bauordnungsreciüichen Anforderungen, als für die bisherige Nutzung in
Betracht kommen.

Nach der Richtzahlentabelle der d,. geltenden Stellplatzsatzung ist die Zahl der Stellplätze für
Mehrfamilienhäuser an die ZahlderWohnungen gekoppelt. Dabei ist es unerheblich, ob es
sich um Wohnungen mit oder ohne Mietpreisbindung oder um Seniorenwohnungen (Anmer-
kung: Der Begriff ,,Seniorenwohnen' isl bisher nlcht definiert.) handelt. Nutzungsänderungen

t
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von Wohnungen in Mehrfamilienhäusem bleiben somit baugenehmigungsfrei, so,Yeitsich die
neue Nufzun! innerhalb der Bandbreite des Begritfs Wohnen bewegt. Eine weitere Differen-

zierung im Sinne der vorliegenden Anregung frihrt nach der eben genannten Regelung der
HBO jedoch grundsätdich imrner dann ar einer Genehmigungspfticht, wenn mit einer beab-
sicfrügten Anderung ein verändeiler Stellplatzbedarf einheqeht. Dies wäre nach dem ange'
regflen Modellz.B. dann der Fall, wenn genehmlgrte Seniorenwohnungen nicht mehr alleine
diesem Personenkreis vorbehalten sein sollen oder die Mietpreisbindung im sozialen Woh-
nungsbau ausliluft. Es uväre vor dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgebotes auch nicht
möglich, z.B."nach dem Auslaufen der Mietpreisbindung auf eine Anpassung der Stelfplatzzahl
zu verzichten, auch wenn eg zutreffen mag, dass zunächst die gleichen Personen die Wott-
nungen weiter bewohnen. In tatsächlicher Hinsicht wird es duch kaum moglich sein, bei Ein-
zug eines Nicht.seniors oder bei Auslaufen der Mietpreistrindung die dann fehlenden Stell-
pkiEe nachträglich zu schatfen

gtl.rdentenwohnheime
Soweit für Studentenwohnheime eine Reduzierung der Stellplatzquote rron 1 Stellplatz/3 - 4
Betten angeregt wird (zzt. 1 Stellplat/2 Betten), bestehen keine verfahrensrechtfichen.Beden'
ken, da Sütdentenwohnheime bereits derzeit als eigenstäniige Verkehrsquelle in der Stell.
plaEsatzung ausgewiesen sind.

öPttv-Rnoindung
Der Anregung, in AbhängQkeit von der Qualität der Anbindung eines Vorfrabens an den öf-
fentlichen Nahverkehr bei der Bemessung der Zahl der Stellplätze feste Reduzierungsfaktoren
festzusetzen, stehon rechtliche Bedenken entgegen, da dies eine Zonierung unterhalb der
Größe von Ortsteilen erfordem würde.

Gleichzeitig tst zu beachten, dass hier Vodeile genutzt werden sollen, die auf einer aus Steu'
ermittetn finanzierten guten ÖeVru-Anbindung basieren und von der jeweiligen Haushalbitua'
tion der Stadt abhängig slnd. Die Ablosungsbeträge sollten folglich weiterhin arveckgebunden
dem öffentlichen Nahverkehr zugefrihrt werden. Bei Vezicht auf die Ablösebelträge wären
dies Maßnahmen des Garagenfonds zum Ausgleich fehlenden Parkraums nicht mehr mÖglich.

Car-sharing
Das Thema Car-Sharing wurde im September 2012 ausführlich im Ausschuss für Planung,
Bäu und Verkehr beraten. Entsprechende vertiefende Pnifungen sollen durchgeführt werden,
(vgl. Priifauftrag des Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr vom. 25.09.2012,...1. Weiter-
hin in Zusammenarbeit mit book-ndrive und den städtischen Wohnungsgesellschaften StelF
plätze zu prüfen, die für Carsharing-Fahzeuge genutä werden können, um zeitnah das An'
gebot an Carsharing-Plätzen signifikant zu erhöhen. 2.Zu prülen, unter welchen rechtlichen
Voraussetzungen und in welcher Anzahl Garsharing-Fahrzeuge gebührenfrei in allen inner-
städtiscten Anwohnerparkzonen abgestellt werden können. 3. Dazulagen, welche Voraus-
seEungen hierfür geschatfen werden müssen.4. Dazulegen, welche Kosten durch die Ein-
ftihrung des Systems entstehen würden und wer diese zu tragen hätte...")

In diesem Zusammenhang können aurch Mfulichkeiten der StellplaEsatzung zur Stärkurp des
Car-Sharings bewertet und in den politischen Gremien beraten werden.

ZurAnrechnung von Car-sharing-Plätzen auf privaten Flächen kann analog, wie beim Vorge-
hen für den öffentlichen Wohnungsbau,.eine Betrachtung des Baworhabens im Einzelfall
praktizigrt werden.

Die von den Gesellschaften vorgeschlagene Regelung zur Ablosung rcn StellpläEen durch
die Bereitstellung von Car-Sharing-Stellplätzen, erscheint jedoch aus bauordnungsrechtlicher
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Sicht problematisch und erfordert eine lückenlose Überwachung. Die Überwachung dar Be-

reitstdflung von Car-sharing-Stationen über den gesamten Verpflichtungszeitraum istiedoch
nur mit einem erheblichen Vervraltungsaufwand zu gewährleisten. In Relation der zu emnr-
tenderf Nutzungsdauer des zugehörigen Bauvorhabens (ca. 50-80 Jahre), erscheint auch ein

ve'rpflichtender BereiFtellungszeitraum von nur 5 Jahren als viel zu kuz geudhlt.

Mit freundlichen Grtißen
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Frau
Stadträtin
Sigrid Möricke

Dezernat lV

Der Oberbürgermeister

by@

3n .Oktober2012

Sehr geehrte Frau Möricke,

die Vorschläge der Arbeitsgruppe der städtischen Gesellschaften sEG
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, ESWE Verkehrsgesellschaft mbH und GWW
Wiesbaden er Wohnbaugesellschaft m bH zu Stel lplat iOeaart und Stellplatzsatzun g sind
lhnen seit Frühjahr diesen Jahres bekannt.
fch hatte Sie im Juni und August 2012 um eine inhaltliche und verfahrensmäßige Bewertung
des Diskussionspapiers gebeten. Eine Auswertung der Vorschläge. des Berühts liegt mir
bisher leider nicht vor.

Die GWW / Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH bewirtschaftet - zusammen mit der
GeWeGe / Gemeinnützige Wiesbadener Wohnungsgeseltschaft mbH' - im Wiesbadener
Stadtgebiet rund 14.000 Wohneinheiten, d.h. sie vertr:gt über weitreichende Erfahrungen in
der Wohnungsbewirtschaftung. Die Geschäftsführung der GWW begrüßt die Bemühu-ngen,
mit einem Angebot, wie die Firma book'n drive es bietet, die pärkplatzsituation mii zu
entspannen. Es wurden in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft an 9 Standorten in
Wiesbaden bereits Parkmöglichkeiten geschaffen. Allerdings ist ihrer Einschätzung nach eine
Überarbeitung _der Stellplatzsatzung sinnvoll, untei Berücksichtigung auch der
wi rtschaftl ichen Ges ichtspu n kte sogar notwendig.

lch bitte Sie, mir das Ergebnis lhrer Prrffungen zu übermitteln, gegebenenfalls auch in Form
eines Entwuds für die neue Stellplatzsatzung; die mit den beteäigien partnern sowie den
städtischen Gremien dann zu beraten wäre.

t
Mit //eundlichen Grüßen

[-.--\---
J or. Hetmut Müiler
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